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2  AUSGANGSLAGE UND RAHMENBEDINGUNGEN 

Fischbach-Göslikon liegt im unteren Freiamt im Kanton Aargau und hat 1‘630 Einwohne-

rinnen und Einwohner (Stand Dez. 2015). Die nächstgelegenen Städte sind Wohlen und 

Bremgarten. Die ursprünglich als Strassendorf entstandene Siedlung ist insbesondere seit 

den 90er Jahren stark gewachsen und hat sich als Wohn- und Arbeitsort innerhalb der 

Region etabliert. Durch die bestehenden kommunalen Infrastrukturen und Einkaufmöglich-

keiten ist die Gemeinde attraktiv für Einwohner und Arbeitgeber. 

 

Grundlegend für die vorliegende Gesamtrevision ist das Alter der bestehenden rechtskräf-

tigen Planungsinstrumente von gut 20 Jahren. In diesem Zeitraum haben sich die Anforde-

rungen und Rahmenbedingungen erheblich verändert. Der Grundsatz der Verringerung der 

neu hinzukommenden Siedlungsflächen hat sich in den übergeordneten Gesetzgebungen 

niedergeschlagen und ist entsprechend anzuwenden. Zudem wurde im Kanton Aargau die 

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) aufgenom-

men und ist entsprechend umzusetzen. 

Neben den Anforderungen, welche sich aus übergeordneten Gesetzes- und Planwerken 

ergeben, liegen selbstverständlich auch Revisionserfordernisse seitens der Gemeinde vor. 

So ist es beispielsweise (auch) im Sinne der Gemeinde, bislang nicht bebaute Parzellen 

einer sinnvollen Bebauung zuzuführen. Im Vordergrund steht hierbei eine ausgewogene 

Siedlungsentwicklung, welche zu einer Verdichtung auf der bestehenden Siedlungsfläche 

führt, aber auch qualitativ hochwertige Freiräume sichert, die für eine ländliche Gemeinde 

wie Fischbach-Göslikon wichtig und ortstypisch sind. Zudem sind bestehende (historische) 

Gebäude und ihre Stellung zueinander sowie zum Strassenraum wichtige Elemente des 

Ortsbilds und machen den Charakter Fischbach-Göslikons aus. 

Die Abteilung Raumentwicklung des Kantons Aargau hat der Gemeinde am 16. Oktober 

2014 die kantonalen Grundlagen zur Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland zugestellt. 

Darin sind die wichtigsten Anforderungen und Empfehlungen zusammengefasst, welche es 

bei der Gesamtrevision zu beachten gilt. 

Am 24. November 2016 stellte die Abteilung Raumentwicklung Ergänzungen zu diesen 

kantonalen Grundlagen der Gemeinde zu. Diese betreffen Anpassungen im Bereich Grösse 

der Bauzone und Innenentwicklung (Richtplan AG, S 1.2). 

 

Abbildung 1: Lage Fischbach-Göslikon (swisstopo) 
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Diese ländlichen Entwicklungsräume zeichnen sich durch eine hohe Lebensqualität aus 

und dienen dem ländlichen Wohnen und Arbeiten, der Freizeit und der Erholung. Die Ge-

meinden tragen dafür Sorge, dass  

▪ sie sich weiterentwickeln können, ihr ländlicher Charakter dabei aber erhalten 

bleibt, 

▪ die Siedlungs- und Wohnqualität sowie Ortskerne und Ortsbilder aufgewertet wer-

den, 

▪ mit sorgfältigen Neu- und Umbauten und sanfter Nachverdichtung eine Erneuerung 

von innen heraus (innere Siedlungsentwicklung) vollzogen wird, 

▪ für die Wirtschaft (vorab Klein- und Mittelbetriebe) in geeigneten Lagen Baulandre-

serven vorhanden sind. 

 

Gleichzeitig ist Fischbach-Göslikon einem Kernraum Landschaftsentwicklung zugeordnet. 

Diese bezeichnen wertvolle Kulturlandschaften mit besonderer Eigenart. Die Förderung 

und Erhaltung biologischer Vielfalt sowie des Landschafts- und Erholungswertes stehen im 

Vordergrund. Die Landschaftsentwicklung hat zielgerichtet und abgestimmt auf eine zeitge-

mässe, nachhaltige und naturnahe land- und forstwirtschaftliche Produktion zu erfolgen. 

Zerschneidungen der Landschaft sind zu vermeiden. 

Für Fischbach-Göslikon sind demnach zwei Schwerpunkte zu legen. Dies ist einerseits die 

Sicherung der Grundversorgung, weshalb Verkaufsnutzungen bis 500 m2 in der BNO aus-

drücklich für zulässig zu erklären sind. Andererseits ist es Aufgabe der Gemeinde, die land-

schaftliche Eigenart zu schützen, insbesondere durch die Ausweisung von Naturschutzzo-

nen. Weitere Aufgaben, welche sich aus der Einordnung in den Kernraum Landschaftsent-

wicklung ergeben, sind die nachhaltige Sicherung der Landwirtschafts- und insbesondere 

der Fruchtfolgeflächen.  

Abbildung 3: Raumkonzept Kanton Aargau (Richtplan) 

Fischbach-
Göslikon 
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2.1.1.2 Siedlungsgebiet (S 1.2) 

Die Dimensionierung und räumliche Planung der Siedlungsgebiete parzellenscharf und be-

darfsgerecht festzusetzen, ist eine der entscheidenden Aufgaben einer Gemeinde in Hin-

blick auf ihre künftige Entwicklung. Das Richtplankapitel S 1.2 legt ausgehend vom Raum-

planungsgesetz (RPG) die Grundsätze für diesen Planungsschritt fest; zudem definiert die 

Richtplankarte die Ausdehnung des Siedlungsgebietes für einen Planungshorizont bis 

2040. Eine Vergrösserung des Siedlungsgebietes von Fischbach-Göslikon ist derzeit nicht 

möglich, da für die Gemeinde keine entsprechenden Inhalte im Richtplan enthalten sind. 

In ländlichen Entwicklungsräumen werden Mindestdichten von 40 Einwohnern (E) pro Hek-

tar (ha) in bereits überbauten Wohn- und Mischzonen bzw. 60 E / ha in unüberbauten 

Wohn- und Mischzonen angestrebt. Fischbach-Göslikon weist in mehreren Gebieten sowie 

gesamthaft eine überdurchschnittliche Einwohnerdichte auf und erreicht die kantonalen 

Mindestdichten. 

Im Rahmen der Nutzungsplanung müssen die für eine weitere Erhöhung der Dichte bevor-

zugten Wohn- und Mischzonen ermittelt und die die entsprechenden Potenziale sowie die 

damit verbundene, zusätzliche Verdichtung ausgewiesen werden. In der Nutzungsplanung 

muss zudem mit ergänzenden Massnahmen und verbindlich für die Umsetzung gesorgt 

werden. 

2.1.1.3 Landschaft (L) 

Fischbach-Göslikon ist landschaftlich wertvoll und deshalb bestehen in verschiedener Hin-

sicht übergeordnete Interessen. Die Reuss liegt in einem Auenschutzgebiet des Auen-

schutzparks Aargau. Die auentypische einheimische Pflanzen- und Tierwelt und die natür-

liche Dynamik des Gewässer- und Geschiebehaushalts sind zu erhalten, wiederherzustel-

len und aufzuwerten. 

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

(BLN) verdient in besonderem Mass die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter 

Einbezug der Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösst-

mögliche Schonung. Die Gemeinde Fischbach-Göslikon ist Teil des BLN-Objektes Nr. 1305 

(Reusslandschaft) 

Weiter befinden sich Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) auf dem Gemeindege-

biet, die den Bestimmungen des Richtplankapitels L 2.3 unterstehen und den Erhalt der 

Schönheit und Eigenart der Landschaft bezwecken. Sie dienen dem Erhalt und der Weiter-

entwicklung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, der naturnahen Erholung sowie des 

Lebensraums für Tiere und Pflanzen.  

Zusätzlich liegen im Gemeindebann von Fischbach-Göslikon 6 Naturschutzgebiete von 

kantonaler Bedeutung (NkB). In diesen Gebieten ist dem Aussterben einheimischer Tier- 

und Pflanzenarten durch geeignete Massnahmen entgegenzuwirken, wobei den schutzwür-

digen land- und forstwirtschaftlichen Interessen ebenfalls Rechnung zu tragen ist. 

Die im Richtplan ausgeschiedenen Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Wald, 

unterliegen den Bestimmungen des Richtplankapitels L 4.1. Diese sind in der Nutzungspla-

nung als Naturschutzzonen im Wald umzusetzen und entsprechende Ziele sowie Massnah-

men in der BNO festzulegen. 

Auf dem Gemeindegebiet von Fischbach-Göslikon ist zudem ein Wildtierkorridor von kan-

tonaler Bedeutung festgesetzt (Richtplankapitel 2.6). Im Bereich dieses Korridors ist die 

Durchgängigkeit für die Wildtiere in der Nutzungsplanung durch geeignete Schutzzonen zu 

sichern. 
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2.1.1.4 Hochspannungsfreileitung (E 2.1) 

Die Swissgrid plant den Ausbau der bestehenden 2 x 220-kV-Leitung vom KKW Beznau 

bis zum Unterwerk Mettlen. Diese Leitung stellt einen Engpass im schweizerischen und 

europäischen Übertragungsnetz dar und soll durch eine 2 x 380-kV-Leitung ersetzt werden. 

Der Planungsperimeter für die Hochspannungsleitung ist als Zwischenergebnis im Richt-

plan festgehalten. 

2.1.2 Reussuferschutzdekret 

Im Jahr 1966 wurde, um der zunehmenden „Wochenendverhäuselung“ entlang der Flüsse 

und Seen des Aargaus Einhalt zu gebieten, das Reussuferschutzdekret erlassen. Innerhalb 

des Dekretgebietes gilt ein Verbot für jegliche Bauten und Anlagen inkl. Terrainveränderun-

gen. Das Reussuferschutzdekret erstreckt sich von Bremgarten bis zur Reussmündung in 

die Aare bei Vogelsang. 

 

Mit den neu geschaffenen oder revidierten Gesetzesgrundlagen auf nationaler und kanto-

naler Ebene (Bsp. RPG, USG, BauG) hat sich die Ausgangslage in Vergleich zu 1966 stark 

verändert und die Abgrenzung des Dekretgebietes ist kritisch zu hinterfragen. Insbesondere 

die grossflächige Ausscheidung der Sperrzone ist mit Blick auf die heute bestehenden kan-

tonalen und kommunalen Schutzbestimmungen in der Landwirtschaftszone sowie der 

Landschaftsschutzzone nicht mehr zeitgemäss. 

Anlässlich der Gesamtrevision der Nutzungsplanung wird die Begrenzung und Unterteilung 

des Dekretgebietes auf dem Gemeindegebiet von Fischbach-Göslikon überprüft werden. 

Das dazugehörige Verfahren befindet sich aktuell im Nachgang der öffentlichen Auflage 

des angepassten Entwurfes (Stand: März 2020). 

Abbildung 4: Reussuferschutzdekret mit Zoneneinteilung (Stand 2016). 
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Bei Wegen mit regionaler und lokaler Bedeutung kann die Gemeinde über die Aufnahme 

und Behandlung als Schutzobjekt entscheiden. 

 

2.3.3 Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz umfasst die Ortsbilder und Orts-

bildteile als Ganzes. Die Ortsbilder von Fischbach und Göslikon sind gemäss ISOS-Bewer-

tung von 1976 von lokaler Bedeutung. 

Fischbach-Göslikon weist darin verschiedene Gebiete auf, welche unterschiedlichen Auf-

nahmekategorien zugeordnet wurden. Entsprechend weicht auch die Einordnung in Erhal-

tungszielkategorien voneinander ab. Mehrere Teilbereiche des Ortsbildes sind dem höchs-

ten Erhaltungsziel „A“ (Erhalten der Substanz) zugeordnet. Dabei handelt es sich um die 

Gebäude, welche bei der Bushaltestelle Sternen den Strassenraum bilden und der Dorfteil 

Fischbachs in der Reussebene (Zimmerrain-/Fohlenweidstrasse), sowie um den Kirchen-

bezirk in Göslikon. 

2.3.4 Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz (ICOMOS) 

Das Hinweisinventar ICOMOS umfasst historische Gärten und Anlagen der Schweiz. Für 

die Gemeinde Fischbach-Göslikon werden vier ICOMOS-Objekte aufgelistet. Dabei handelt 

es sich um den Kreuzgarten beim Pestkreuz (4067-01), den Garten am Bürgerhaus der 

Mellingerstrasse 2 (4067-02), den Bauernhausgarten an der Mellingerstrasse 8 (4067-03), 

sowie um den Kirchhof der Pfarrkirche (4067-04). Die Diskussion der Aufnahme erfolgt im 

Rahmen der Festlegung der kommunalen Schutzobjekte. 

2.3.5 Inventar der kantonalen Denkmalschutzobjekte 

In Fischbach-Göslikon stehen fünf Objekte unter kantonalem Denkmalschutz. Dabei han-
delt es sich um die historischen Gebäude der Kirchengruppe in Göslikon (Pfarrkirche, Ro-
chuskapelle und Pfarrhaus), das Pestkreuz, sowie das Haus „Zum Rittersaal“ an der Alten 

Abbildung 6: Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (agis) 

Zu schützende Verkehrswege 
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Landstrasse. Diese Objekte verfügen über einen gesetzlich festgeschriebenen Umge-
bungsschutz (§32 Kulturgesetz KuG). 

2.3.6 Bauinventar (Kurzinventar der Kulturdenkmäler) 

Das Bauinventar wurde im Rahmen der vorliegenden Gesamtrevision Nutzungsplanung 

durch die kant. Fachstelle OSS überarbeitet. Es wurden Innenbesichtigungen bei verschie-

denen Objekten vorgenommen und die bestehenden Objekte überprüft. 

Die Fachstelle OSS empfiehlt alle bestehenden Substanzschutzobjekte beizubehalten und 

die noch nicht unter Substanzschutz gestellte Baute des Bauinventars neu in die BNO auf-

zunehmen. Es handelt sich dabei um das ehemalige Postlokal an der Mellingerstrasse 8 

(FIG911, neu aufgenommen in Bauinventar). 

2.3.7 Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 

Verschiedene wertvolle Amphibienlaichgebiete in Fischbach-Göslikon wurden als national 

bedeutend eingestuft und im Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Be-

deutung eingetragen. Darunter fallen beispielsweise die Tote Reuss oder das Moos. Im 

kantonalen Richtplan wurden die Laichgebiete gemäss Inventar bereits berücksichtigt, wes-

halb an dieser Stelle eine detaillierte Betrachtung entfällt. 

2.3.8 Inventar der erdgeschichtlich schützenswerten Gebiete und Objekte 

Fischbach-Göslikon liegt in einer geologisch interessanten Region. Erwähnenswert sind 

insbesondere die oberhalb des Dorfes gelegenen Moränenwälle und eiszeitlichen Schmelz-

wasserrinnen aus der Würm-Eiszeit, sowie die Toti Rüss. Diese beiden Objekte sind im 

Inventar der erdgeschichtlich schützenswerten Gebiete und Objekte von 1982 enthalten. 

Die Gebiete und Objekte sind durch die Bestimmungen der bestehenden Landschafts-

schutzzone resp. Naturschutzzonen bereits geschützt. Bei Aufrechterhaltung der bestehen-

den Bestimmungen wird kein zusätzlicher Schutz benötigt. 

2.3.9 Landschaftsinventar 

Anlässlich der letzten Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung von Fischbach-

Göslikon wurde 1988 ein Landschaftsinventar erarbeitet. Es enthält eine Analyse der land-

schaftlichen Qualitäten und eine umfassende Liste der potentiell schützenswerten land-

schaftlichen Objekte. Dieses Inventar bildete die Grundlage für die Überarbeitung des Kul-

turlandplanes in den 90er-Jahren (Beschluss Gemeindeversammlung 16. Juni 1993). Dabei 

wurden die Objekte des Landschaftsinventars mehrheitlich im Kulturlandplan grundeigen-

tümerverbindlich geschützt. Dies wurde einerseits mit dem Ausscheiden von Naturschutz-

zonen oder einzelnen Schutzobjekten (Hecken, Einzelbäume) vorgenommen. 

Das Landschaftsinventar von 1988 stellt noch immer eine gute Grundlage für die Revision 

des Kulturlandplanes dar. Mit wenigen Ausnahmen sind die Inventarobjekte bis heute er-

halten. 
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2.4 Kommunale Interessen 

2.4.1 Entwicklungsleitbild 

Das vom Gemeinderat im Juni 2016 überarbeitete Entwicklungsleitbild hält folgende The-

men und Leitsätze fest, welche auch für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung wegwei-

send sind: 

1. Innere Siedlungsentwicklung 

• Angestrebt wird eine moderate Bevölkerungsentwicklung in Abstimmung 

mit Infrastruktur und den finanziellen Möglichkeiten. 

• Attraktiver Lebensraum für verschiedene Bevölkerungsschichten und Al-

tersgruppen schaffen. 

• Innenentwicklung muss mit hoher Wohn- und Freiraumqualität einherge-

hen. 

• Erhalt des ländlichen Charakters der Gemeinde. 

 

2. Mobilität 

• Sicherung eines nachhaltigen Verkehrsnetzes für alle Verkehrsteilnehmer 

• Die Situation des ruhenden Verkehrs ist zu regeln. 

• Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr soll verbessert werden. 

 

3. Wirtschaft und Arbeit 

• Erhalt und Ansiedlung von Gewerbe mit ansprechender Wertschöpfung. 

• Entwicklungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe unterstützen. 

 

4. Natur, Landschaft und Umwelt 

• Die Bedürfnisse des Naturschutzes und der erholungssuchenden Bevölke-

rung im Naherholungsgebiet in Einklang bringen. 

• Verringerung von Lärm und weiteren Immissionen. 

• Umweltschutz durch nachhaltiges Bauen fördern. 

 

5. Bildung, Infrastruktur, Finanzen und Verwaltung 

• Fischbach-Göslikon bleibt Schulstandort. 

• Fischbach-Göslikon ist attraktiver Wohnort für Familien. 

• Infrastruktureinrichtungen bedarfsgerecht entwickeln, zukunftsfähig sanie-

ren und langfristige Finanzierung sichern. 

• Ausgeglichenen Finanzhaushalt anstreben. 

• Regionale Abstimmung in Sachfragen stärken. 

 
Aus diesem Leitbild lassen sich die Ziele der Revision ableiten, die als Entwicklungsziele 

der Nutzungsplanung für das nächste Jahrzehnt Bestand haben sollen. Direkt ablesbar ist 

dabei die Berücksichtigung der verschiedenen Wohnbedürfnisse im Sinne der künftigen 

demographischen Entwicklung, auf welche durch Zonenbestimmungen eingegangen wer-

den kann. Selbstverständlich sind auch der Erhalt und eine gesunde Entwicklung der Ge-

werbebetriebe mit ihren Arbeitsplätzen ein Ziel, das beispielsweise durch die Überprüfung 

und Ausweisung geeigneter Bauzonen mit entsprechenden Bestimmungen aufgenommen 

werden kann. Durch das Leitbild wird auch die Positionierung als ländliche Gemeinde, ein-

gebettet in eine hochwertige Naturlandschaft mit hoher Bedeutung als Erholungsgebiet, 

unterstrichen. Die Entwicklung und Gestaltung innerer Freiräume als Grünflächen sind 
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Tabelle 2: Übersicht Sondernutzungspläne 

Name Genehm. Umsetzungsstand 

Komm. Überbauungsplan Kilchmatten 30.04.1979 mehrheitlich 

Komm. Überbauungsplan Lohren 18.05.1982 teilweise 

Komm. Überbauungsplan Bruehlmatten 29.03.1983 teilweise 

Komm. Überbauungsplan Kirchenacker 30.03.1992 vollständig 

Erschliessungsplan Kilchmatten 2 03.11.1999 mehrheitlich 

Erschliessungsplan Ifang 23.02.2000 vollständig 

Gestaltungsplan Kantonsstrasse K270 2006 - 

Erschliessungsplan Zimmerrain / Unterdorf 07.03.2007 vollständig 

Erschliessungsplan Hinterdorf 27.06.2012 mehrheitlich 

Gestaltungsplan Widacher 19.12.2018 - 

Gestaltungsplan Unterdorf In Erarbeitung - 

 

Abbildung 7: Erschliessungspläne (rot) und Gestaltungspläne (Orange) 

Komm. Überbauungsplan Bruehlmatten 

Komm. Überbauungsplan 
Kilchmatten 

Erschliessungsplan 
Kilchmatten 2 

Erschliessungsplan 
Zimmerrain / Unterdorf 

Komm. Überbauungsplan Lohren 

Erschliessungsplan Ifang 

Erschliessungsplan 
Hinterdorf 

Komm. Überbauungsplan Kirchenacker 

Gestaltungsplan Widacher 

Gestaltungsplan 
Unterdorf 
(In Erarbeitung) 

Gestaltungsplan 
Kantonsstrasse 
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3  ZENTRALE SACHTHEMEN UND RÄUMLICHE ANALYSE 

3.1 Siedlungsstruktur und Ortsbild 

3.1.1 Historische Entwicklung – Bauperioden 

Fischbach-Göslikon ist ein typisches Strassendorf mit den zwei historischen Dorfkernen, 

Fischbach und Göslikon. Die Siedlungsentwicklung fand bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

mehrheitlich entlang der Hauptverkehrsachse und in eher geringem Ausmass statt. Die Be-

bauung bestand hauptsächlich aus Wohn- und Bauernhäusern. Grössere Industrie- oder 

Gewerbebetriebe wurden in dieser Zeit nicht angesiedelt. Um 1950 wurde die Kantons-

strasse verlegt und als Trassierung ohne Höhenunterschiede ausgestaltet. Dadurch ent-

standen Böschungen und Brückenbauwerke, welche das Ortsbild heute entscheidend prä-

gen. Die „Alte Landstrasse“ zeigt dagegen noch heute den historischen Verlauf auf. Der 

ursprüngliche Charakter der Gemeinde als Strassendorf konnte teilweise bis heute erhalten 

werden und ist entlang der Kantonsstrasse noch erkennbar. 

 

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts intensivierte sich die Siedlungsentwicklung und 

ab den 70er-Jahren entstanden insbesondere in Göslikon grosse Einfamilienhausquartiere. 

Zudem siedelten sich verschiedene Industrie- und Gewerbebetriebe an, wodurch Fisch-

bach-Göslikon zu einem attraktiven Arbeitsort wurde. 

Abbildung 8: Luftbild Fischbach-Göslikon von 1970 (Archiv ETH Zürich) 

Abbildung 9: Dufourkarte von 1940 und Landeskarten von 1976, 2000 und 2015 (swisstopo) 
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Seit ca. 10 Jahren werden vermehrt Mehrfamilienhäuser erstellt. 2014 wurde das Gewer-

begebiet Widacher (Beerli-Areal) in eine Spezialzone umgezont, welche vorwiegend für 

eine Wohnnutzung bestimmt ist. Die Entwicklung dieses Gebietes wird in den nächsten 

Jahren eine entscheidende Rolle in der Siedlungsentwicklung und insbesondere auch der 

Bevölkerungsentwicklung spielen. 

3.1.2 Bedeutung des ISOS im Sinne des Ortsbildes 

Fischbach-Göslikon verfügt über ein Ortsbild von lokaler Bedeutung. 

Das Ortsbild von Fischbach-Göslikon hat sich durch die grossen baulichen Entwicklungen 

der letzten 50 Jahre stark verändert. Dennoch sind verschiedene Elemente des ursprüngli-

chen Strassendorfes erhalten geblieben. Der Ort weist durch seine Lage am Rande und 

oberhalb der Reussebene gewisse Lagequalitäten auf, welche allerdings durch Neubauten 

beeinträchtigt sind. 

 

In Fischbach weist die ursprüngliche Bebauung an der Kantonsstrasse (0.1) eine gewisse 

räumliche Qualität auf. Durch die teilweise nahe an die Strasse gebauten Häuser wird stel-

lenweise ein besonderer Strassenraum gebildet. Die Gebäude sind Teil des Strassenrau-

mes und nicht davon abgetrennt. 

Entlang der Fohlenweidstrasse in der Reussebene (0.2) sind gewisse architekturhistorische 

Qualitäten vorhanden. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Bauernhäuser und weitere 

historische landwirtschaftliche Bauten wie ein vierhundertjähriger Steinspeicher. 

Beide Gebiete (0.1 und 0.2) weisen das höchste Erhaltensziel „A“ (Erhalten der Substanz) 

auf. Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, um die Substanz der Altbebauung zu er-

halten und störende Eingriffe zu beseitigen. 

Besonders schützenswerte Einzelobjekte sind in Fischbach nicht vorhanden. Das Dorf (1) 

im Umfeld des Pestkreuzes weist das Erhaltungsziel B aus. Die ursprüngliche Struktur soll 

erhalten bleiben und Neubauten nur mit gestalterischen Auflagen bewilligt werden. Dieses 

Erhaltungsziel wird mit der bestehenden Dorfzone gewährleistet. 

Ausserhalb der Altbaugebiete sind insbesondere neue Einfamilienhausquartiere entstan-

den. Viele im Jahr 1976 noch unbebaute und freizuhaltende Flächen gemäss ISOS (Inven-

tarisierung 1976) wurden in der Zwischenzeit überbaut. Einzig die Reussebene (I) und der 

Abbildung 10: Ausschnitt Fischbach; Fotos „alte Post“, Steinspeicher 
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Hang oberhalb des Dorfes (III) wurde mehrheitlich von einer Bebauung verschont und soll-

ten auch in zukünftig von Bauten freigehalten werden. 

 

In Göslikon prägen die Baugruppe mit Pfarrkirche, Pfarrhaus und Rochuskapelle (0.1) das 

Ortsbild. Die Gebäude weisen gewisse räumliche, sowie besondere architekturhistorische 

Qualitäten auf und sind in ihrer Substanz zu erhalten. Das Dorf (1) verfügt ebenfalls über 

gewisse Qualitäten und weist wie das Dorf in Fischbach das Erhaltungsziel B auf. Erwäh-

nenswert sind der Gasthof Reussthal (1.0.4), das alte Schulhaus (0.0.8) sowie die unver-

baute landwirtschaftliche Fläche innerhalb des Siedlungsgebietes (III). 

Der Hangfussbereich (II), sowohl in Fischbach wie auch in Göslikon, verfügt ebenfalls über 

besondere Bedeutung als markanter Geländeübergang zwischen Hang und Reussebene. 

Er weist ein hohes Erhaltungsziel auf und ist von einer Bebauung freizuhalten. 

3.1.3 Grün- und Freiräume 

Die vorhandenen Grün- und Freiräume innerhalb des Siedlungsgebiets beschränken sich 

mehrheitlich auf Baulücken sowie private Gärten. Die Baulücken werden mittel- bis lang-

fristig durch die zu erwartende Bautätigkeit verschwinden. Die langfristig gesicherten Frei-

flächen sind im Umfeld des Schulhauses, des Gemeindehauses und entlang der Gelände-

kante östlich der Kantonsstrasse (K270) angesiedelt. Zusätzlich stellt sich die der Landwirt-

schaftszone zugeordneten Fläche innerhalb des Siedlungsgebietes (keine Bauzone) eine 

sowohl hinsichtlich des Ortsbildes als auch des knappen Freiflächenangebotes als wert-

volle Freifläche dar. 

Der Bedarf an qualitativ guten und öffentlichen Grün- und Freiräumen innerhalb des Sied-

lungsgebietes ist aufgrund der privilegierten Lage im nächsten Umfeld von wertvollen Kul-

tur- und Naturlandschaften gering. Die Naherholung der Bevölkerung ist gewährleistet. 

Abbildung 11: Ausschnitt Göslikon; Fotos Kirchenbezirk 
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3.2 Verkehr 

Im vorliegenden Planungsbericht der Nutzungsplanung wird das Thema Verkehr nur zu-

sammengefasst beschrieben. Für detaillierte Analysen und Beschreibungen wird auf den 

Erläuterungsbericht des kommunalen Gesamtplanes Verkehr (KGV) verwiesen, welcher 

parallel zur Nutzungsplanungsrevision erarbeitet wurde. 

3.2.1 Anbindung an das übergeordnete Strassennetz 

 

Abbildung 12: Grün- und Freiräume innerhalb des Siedlungsgebietes 

keine Bauzone 

Hangkante 

Hangkante 
Schule 

Abbildung 13: Lage im nationalen / kantonalen Strassennetz (agis) 
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durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 8‘700 Motorfahrzeugen auf. Der Schwer-

verkehrsanteil von 6.7% ist eher hoch. 

Der Kanton erwartet in den nächsten 10 Jahren eine starke Verkehrszunahme auf den Kan-

tonsstrassen. Dadurch werden die negativen Auswirkungen wie Lärm oder Trennwirkung 

auf das Siedlungsgebiet weiter zunehmen. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die ak-

tuelle Geschwindigkeitsmessung und Verkehrszählung der Regionalpolizei Bremgarten. 

Aufgrund der erhobenen Daten der halbstationären Zählung auf der Mellingerstrasse kann 

festgehalten werden, dass der DTV innerhalb des Erhebungszeitraums (25. bis 29.03.2019) 

bei rund 11‘900 Fahrzeugen lag. Dies entspricht einer Zunahme von 37% gegenüber dem 

Jahr 2010. Der Schwerverkehrsanteil wurde nicht erhoben, weshalb hierzu keine Aussage 

möglich ist.  

In den Quartieren ist die Verkehrsmenge überschaubar, es handelt sich grösstenteils um 

Quell- und Zielverkehr. Der Schleichverkehrsanteil ist gering. 

3.2.4 Langsamverkehr 

Fischbach-Göslikon ist mit der kantonalen Radroute (Nr. 530) und den Wanderwegen an 

das übergeordnete Langsamverkehrsnetz angeschlossen. Innerhalb des Siedlungsgebie-

tes werden der Fussverkehr meist auf Trottoirs und der Radverkehr im Mischverkehr mit 

dem motorisierten Individualverkehr (MIV) geführt. 

Die Strassen sind MIV-orientiert gestaltet und es bestehen diverse Gefahrenstellen für den 

Langsamverkehr wie fehlende Querungshilfen oder Radstreifen. Es kommt auch immer 

wieder zu Unfällen mit Radfahrern. 

3.3 Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung 

3.3.1 Bevölkerungsentwicklung 

Die Einwohnerzahl von Fischbach-Göslikon lag zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei rund 

400 und stieg in den 60er und 70er-Jahren auf rund 600 an. Ab 1980 setzte ein starkes 

Bevölkerungswachstum ein und die Bevölkerungszahl verdoppelte sich innerhalb von 20 

Jahren bis zum Jahr 2000. Der Wachstumstrend setzte sich auch im 21. Jahrhundert fort. 

 

Gemäss kantonalem Richtplan liegt die Gemeinde in einem ländlichen Entwicklungsraum. 

Es wird deshalb ein moderates Einwohnerwachstum angestrebt. Dieses soll durch eine Ak-

tivierung der inneren Reserven erreicht werden. Neue Bauzonen werden in absehbarer Zeit 

nicht ausgeschieden. 

Abbildung 15: Bevölkerungsentwicklung 1973 – 2015 (Quelle: Statistik Aargau) 
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Renovationen kommen. Wünschenswert und für die Entwicklung des Dorfes von grosser 

Bedeutung wäre der Einzug von jungen Familien in diese Quartiere. 

3.3.3 Entwicklung der Erwerbstätigen 

In Fischbach-Göslikon gab es im Jahr 2013 381 Arbeitsplätze, davon rund 10% im ersten, 

50% im zweiten, und 40% im dritten Wirtschaftssektor. Bemerkenswert ist insbesondere 

die hohe Anzahl an Arbeitsplätzen im 2. Sektor, Die Beschäftigen wohnen mehrheitlich in 

Fischbach-Göslikon und den angrenzenden Gemeinden. 

 

3.4 Nutzungen 

3.4.1 Öffentliche Nutzungen 

Die öffentlichen Nutzungen konzentrieren sich hauptsächlich in der Mitte der Gemeinde und 

entlang der Kantonsstrasse (K270). Die Schulstrasse verbindet das Schulhaus mit dem 

Gemeindehaus, dem Volg-Laden und weiteren Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum Lohren. 

Im Norden der Gemeinde liegt der Kirchenbezirk mit der historisch bedeutsamen Kirchen-

gebäudegruppe und dem Friedhof. Entlang der Bremgarter- und Mellingerstrasse (K270) 

sind zudem die 3 Gastrobetriebe angesiedelt. 

Das Schulhaus, die Kirchengruppe, der Friedhof sowie das Gemeindehaus liegen in einer 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Die weiteren öffentlich zugänglichen Einrichtun-

gen wie Gastrobetriebe oder Detailhandel liegen Wohn- oder Mischzonen. 

Nördlich des Siedlungsgebiets im Gebiet Höll liegt die ehemalige Abwasserreinigungsan-

lage Fischbach-Göslikon. Im Jahr 2014 wurde eine neue Pumpleitung zur ARA Stetten ge-

baut, welche nun das Abwasser aus Fischbach-Göslikon klärt. Die ehemalige ARA Fisch-

bach-Göslikon wurde zurückgebaut und an selber Stelle ein Regenbecken erstellt. Unmit-

telbar neben der ARA liegt zudem der Kugelfang der 300-Meter Schiessanlage Fischbach-

Göslikon. Alle Anlagen liegen in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. 

3.4.2 Gewerbliche Nutzungen 

Mit der Umzonung des Gewerbegebietes Widacher in eine Zone mit hauptsächlich Wohn-

nutzung verbleibt lediglich die Brühlmatte als reine Gewerbezone, in welcher verschiedene 

produzierende Betriebe angesiedelt sind. In der Gewerbezone sind gemäss BNO Wohnun-

gen nur für den Betriebsinhaber sowie für betrieblich an den Standort gebundenes Personal 

gestattet. Die bestehenden Bestimmungen sehen keine Einschränkungen hinsichtlich Be-

triebsart und Störungsgrad vor. 

Abbildung 18: Beschäftigtenentwicklung 1995 - 2013 
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Entlang der Kantonsstrasse (K270) sind mehrere Wohn- und Gewerbezonen ausgeschie-

den, in welchen mässig störendes Gewerbe zulässig ist. Innerhalb der Dorfzone ist neben 

Wohnbauten und Landwirtschaftsbetrieben ebenfalls mässig störendes Gewerbe zulässig. 

Die Anzahl der Gewerbebetriebe in den Mischzonen ist gering und besteht mehrheitlich aus 

Dienstleistungsbetrieben. 

In den Wohnzonen W1, W2 und W3 ist lediglich nicht störendes Gewerbe zugelassen. 

3.4.3 Wohnnutzungen 

Der Grossteil des Siedlungsbiet wird durch Wohnnutzungen geprägt. Die zugehörigen Zo-

nenbestimmungen unterscheiden dabei drei Bauzonen, welche ausdrücklich für die Wohn-

nutzung vorgesehen sind (W1, W2, W3). Daneben sind die Dorfzone, sowie die Wohn- und 

Gewerbezonen (WG2, WG3) als Mischzone auch für die Wohnnutzung bestimmt. Die be-

stehenden Bestimmungen der Wohnzone 1 und Wohnzone 2 zielen primär auf die Erstel-

lung von freistehenden Ein- oder Doppeleinfamilienhäusern. In der W2 dürfen nur freiste-

hende und zusammengebaute Gebäude mit höchstens 4 Wohneinheiten gebaut werden, 

in der W1 ist gar eine Einfamilienhauspflicht vorhanden. 

Auf die Festlegung einer Nutzungsziffer wurde in der bestehenden BNO bewusst verzichtet, 

um einen Anreiz für die bauliche Verdichtung zu schaffen. Speziell in der Wohnzone 3 führte 

dies jedoch zu qualitativ mangelhaften Neubauten. Die Wohnqualität und –hygiene ist stel-

lenweise schlecht und die Neubauwohnungen stehen seit Jahren leer.  

3.4.4 Landwirtschaftliche Nutzung 

Innerhalb der Dorfzone ist ein landwirtschaftlicher Betrieb ansässig. Der Weiterbetrieb soll 

auch zukünftig gewährleistet bleiben und es sind dementsprechend Regelungen zu treffen. 

Die weiteren landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe liegen in der Landwirtschaftszone 

und jegliche Baugesuche werden daher kantonal behandelt. 

3.5 Nutzungsreserven 

Der Kanton hat in den Ergänzungen vom 24.11.2016 zu den kantonalen Grundlagen das 

Fassungsvermögen der bestehenden Bauzonen ermittelt. In den unbebauten Wohn- und 

Mischzonen besteht ein grosses Entwicklungspotential. Im überbauten Dorfkörper kann 

durch eine Nachverdichtung die Einwohnerzahl ebenfalls gesteigert werden. Die grössten 

Nutzungsreserven stellen die Gebiete Widacher und Unterdorf dar. 

Das aktuelle Siedlungsgebiet verfügt über ein Fassungsvermögen von 2‘039 Einwohnern. 

In dieser Berechnung wurde allerdings die Einwohnerzahl des zukünftigen Wohngebietes 

Widacher verhältnismässig tief angesetzt (+166 E). Gemäss Planungsbericht Widacher 

kann mit einer massiv höheren Einwohnerzahl gerechnet werden (+416 - +436 E). Die ge-

samte Bauzonenkapazität liegt demnach bei ca: 2‘300 Einwohnern, wodurch der kantonale 

Planungswert von 1‘600 Personen im Jahr 2026 klar überschritten wird.  

Folgende Verdichtungspotentiale bestehen (Gem. Abt. Raumentwicklung und Planungsbe-

richt GP Widacher): 

• Verdichtungspotential in überb. Bauzonen   +195 Einwohner 

• Einwohnerkapazität in unbeb. Bauzonen (ohne Widacher) +128 Einwohner 

• Erwartete Einwohnerzahl Gebiet Widacher bei Vollausbau +400 Einwohner 

Die letzte verbliebene Baulandreserve für Gewerbenutzungen liegt in der Wohn- und Ge-

werbezone im Zelgli. Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision ist eine Sicherung der Flä-

chen für das Gewerbe zu prüfen, um diesem auch in Zukunft Entwicklungsmöglichkeiten 

zu ermöglichen. 
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Gesamtrevision soll eine Gestaltungsplanpflicht verankert werden. Das Verfahren zum Ge-

staltungsplan Unterdorf wurde Anfang 2017 gestartet. 

 

3.5.3 Prüfung möglicher Auszonungen 

Die Bauzonengrösse ist im Rahmen der Planung dennoch auf Vereinbarkeit mit Art. 15 ff. 

RPG zu prüfen. Geht das ermittelte Fassungsvermögen der Wohn- und Mischzonen über 

die erwartete Bevölkerungsentwicklung gemäss kantonaler Prognose hinaus, ist vorab für 

unüberbaute Bauzonen am Siedlungsrand eine Auszonung zu prüfen. 

Im abschliessenden Vorprüfungsbericht der Teiländerungen Bauzonenplan sowie Bau- und 

Nutzungsordnung “Widacher“ vom 23. September 2014 stellte die Abteilung Raumentwick-

lung fest, dass die Dimensionierung der Bauzonen von einem im Vergleich zu anderen 

Landgemeinden deutlich höheren Bevölkerungswachstum ausgeht. Ein derartig höher ver-

anschlagtes Wachstum, mit doppeltem Volumen gegenüber der Prognose, kann auf die 

Gemeinde und die Region spürbare Auswirkungen haben. 

Die Bauzonendimensionierung wurde jedoch sowohl von der kantonalen Fachstelle, wie 

auch dem Regionalplanungsverbandes Mutschellen-Reusstal-Kelleramt befürwortet und 

als zweckmässig empfunden. Seit dieser Einschätzung haben sich keine wesentlichen Fak-

toren geändert, und die Aussagen können immer noch als gültig erachtet werden. 

 

Abbildung 20: Stand der Erschliessung, agis 18.10.2016 
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Im Wald zwischen Fischbach-Göslikon und Bremgarten verläuft ein kantonal bedeutender 

Wildtierkorridor (AG R9). 

3.8 Natur und Landschaft 

Fischbach-Göslikon liegt in einer landschaftlich und ökologisch wertvollen Region. Deswe-

gen sind im kantonalen Richtplan verschiedene Flächen als Naturschutzgebiete ausge-

schieden. Diese Flächen sind mit geeigneten Mitteln in der kommunalen Nutzungsplanung 

zu schützen 

Gemäss LEP weist Fischbach-Göslikon eine überdurchschnittliche Anzahl an ökologisch 

wertvollen Gebieten auf. Dazu gehören Auen, Altläufe, Hoch- und Flachmoore, sowie ein 

dichtes Netz von Amphibienlaichgebieten und Fortpflanzungsgewässern für Libellen. Spe-

ziell erwähnenswert sind das Hochmoor Fischbacher Moos, eines der letzten Hochmoore 

im Kanton Aargau, sowie auch die vielen Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. 

Die Landwirtschaftsflächen sind weitestgehend ausgeräumt und auf eine leistungsstarke 

Landwirtschaft ausgelegt. Hecken oder andere Kleinstrukturen sind nur in geringer Anzahl 

vorhanden, was sowohl den ökologischen als auch den landschaftlichen Wert der Kultur-

landschaft entscheidend reduziert. Insbesondere die Vernetzung der vorhandenen Natur-

schutzflächen wird dadurch behindert. 

Pro Natura Aargau ist ein aktiver Grundeigentümer und Projektentwickler in der Reuss-

ebene. Ein aktuelles Aufwertungsprojekt betrifft das Grien in Fischbach-Göslikon, wo auf 

heutigem Landwirtschaftsland ein neues Seitengewässer der Reuss entstehen soll. 

3.8.1 Siedlungsränder 

Die Siedlungsränder repräsentieren eine Gemeinde und weisen eine starke Ausstrahlung 

nach aussen auf. Dementsprechend soll auf eine gute Gestaltung geachtet werden. Auf-

grund der vorhandenen hohen landschaftlichen Qualität der umgebenden Landschaft erhö-

hen sich die Gestaltungsansprüche nochmals. Insbesondere bei dem südlichen Siedlungs-

rand von Fischbach und der Gewerbezone in Göslikon ist bei Bauprojekten eine besondere 

Sensibilität bezüglich der Gestaltung des Siedlungsrandes notwendig. 

Siedlungsränder sollten über eine gute visuelle wie auch physische Durchlässigkeit verfü-

gen. Der Übergangsbereich soll möglichst breit sein und ein ineinandergreifen von bebauter 

und unbebauter Fläche ermöglichen. 

In der Bau- und Zonenordnung kann mit geeigneten Vorschriften die Qualität der Siedlungs-

ränder sicherstellen. Um den Anforderungen an den Siedlungsrand jedoch vollumfänglich 

gerecht zu werden ist eine umfassende Analyse und daraus folgender Massnahmenkatalog 

empfehlenswert.  

3.9 Gewässer 

Neben den grossen Gewässern wie der Reuss, der Toten Reuss, der Stillen Reuss und der 

Weiher im Moos verlaufen weitere Bäche durch das Gemeindegebiet von Fischbach-Gös-

likon. Dazu gehören der Moosbach (Entwässerung Hochmoor) und der Wissbach in Fisch-

bach, der Höllbach in Göslikon, sowie weitere Drainagen und Sauberwasserleitungen. 

Aufgrund der durch den Kanton erstellten Fachkarte Gewässerraum sind entsprechende 

Gewässerräume auszuscheiden und in der BNO mit geeigneten Bestimmungen zu verse-

hen. Wenn bereits genügende Schutzvorschriften bestehen, kann auf eine Ausscheidung 

des Gewässerraumes verzichtet werden. 

Das Trinkwasser für Fischbach-Göslikon wird in der gemeinsamen Grundwasserfassung 

Niederwil gefördert. Die dazugehörige Grundwasserschutzzone betrifft auf dem Gemeinde-

gebiet von Fischbach-Göslikon die Waldfläche im Gebiet Schweielholz / Egg. Landwirt-
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schaftlich genutzte Flächen oder gar Siedlungsflächen sind keine innerhalb der Schutzzo-

nen vorhanden. 

Gemäss Richtplan ist ein Grossteil der Siedlungsfläche und insbesondere der obere Dorfteil 

und die oberhalb des Dorfes liegenden Landwirtschaftsflächen als kantonales Interessens-

gebiet für Grundwassernutzung ausgeschieden. Das Gebiet Moos ist zusätzlich als vorran-

giges Grundwassergebiet von kantonaler Bedeutung eingetragen. 

Gemäss Abt. Raumentwicklung des Kantons Aargau ist in den Zonenvorschriften der BNO 

zudem eine Regelung zum Schutz gegen Oberflächenabfluss zu verankern. 

3.10 Umwelt und Naturgefahren 

3.10.1 Lärm 

In Fischbach-Göslikon sind v. a. die Bereiche entlang der Hauptstrassen dem Strassenver-

kehrslärm ausgesetzt. 

Entlang der Bremgarter- und der Mellingerstrasse (K270) sind sämtliche Parzellen der 

1. Bautiefe einer Zone mit ES III zugeordnet oder wurden bereits früher aufgrund der Lärm-

vorbelastung aufgestuft (ES III). Da die Parzellen bebaut sind und andernfalls als erschlos-

sen zu beurteilen sind (Ausnahmen: Parzellen Nrn. 492, 62, 752 und 467), sind die Immis-

sionsgrenzwerte (IGW) als massgebende Belastungsgrenzwerte heranzuziehen, d. h. 

65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht. Diese Werte sind ab einem Abstand von max. 

12 m ab dem Fahrbahnrand eingehalten (in einer Höhe von 4.5 m).  

Im Bereich des südlichen Abzweigers der Alten Landstrasse von der Bremgarterstrasse 

wurden mehrere Parzellen von der Dorfzone (ES III) in die Wohnzone 3 (ES II) umgezont. 

Um die ES III beizubehalten, wurden die Parzellen 95, 99, 591, 948, 949, 950, 957 bzw. 

Teile davon mit einer Lärmvorbelastung belegt. Ebenfalls neu mit einer Lärmvorbelastung 

belegt wurde die Parzelle 501 am südlichen Ortsausgang. 

Die genannten Parzellen, welche als nicht erschlossen zu beurteilen sind (Parz. 95, 99), 

müssen die PW der ES III einhalten, d. h. 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht. Die 

Parzellen befinden sich in einem stark von der Kantonsstrasse abfallenden Hangbereich. 

Die Planungswerte sind ab einem Abstand von max. 25 m zum Fahrbahnrand eingehalten. 

Die Einhaltung der Planungswerte sind im Rahmen der Sondernutzungsplanung nachzu-

weisen. 

Gemäss Art. 13 LSV sind die Strassen als ortsfeste Anlagen so weit zu sanieren, als dies 

technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist und dass die IGW nicht über-

schritten werden. Dies kann bspw. durch lärmarme Beläge, Lärmschutzwände, verkehrs-

beruhigende Massnahmen erreicht werden, wobei auf Lärmschutzwände innerhalb des 

Dorfes aufgrund der Trennwirkung nach Möglichkeit verzichtet werden sollte. Gemäss 

Strassenlärmkataster Sanierungsstand des Kantons Aargau (Stand Januar 2017) ist die 

Sanierung in Fischbach-Göslikon in der Projektierungsphase. 
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3.10.2 Nichtionisierende Strahlen 

Die Swissgrid plant den Ausbau der bestehenden 2 x 220-kV-Leitung vom KKW Beznau 

bis zum Unterwerk Mettlen (Abschnitte der 380-kV-Leitung UW Niederwil-UW Obfelden 

(AG/ZH)). Diese Leitung stellt einen Engpass im schweizerischen und europäischen Über-

tragungsnetz dar und soll durch eine 2 x 380-kV-Leitung ersetzt werden. Der Standort die-

ser neuen Hochspannungsleitung ist noch nicht exakt festgelegt. Ein möglichst grosser Ab-

stand zum Siedlungsgebiet sollte angestrebt werden. 

Gemäss kantonalem Richtplan E 2.1 besteht der Planungsgrundsatz A: 

„Beim Neubau, beim Ausbau oder bei der Erneuerung von Übertragungsleitungen sind die 

verschiedenen Nutzungs- und Schutzinteressen aufeinander abzustimmen. Übertragungs-

leitungen sind unterirdisch anzulegen, soweit dies technisch und ökologisch sinnvoll sowie 

finanziell tragbar ist. Es sind namentlich folgende Interessen zu beachten: Siedlungsent-

wicklung, Versorgungssicherheit und Netzoptimierung, Investitions- und Betriebskosten, 

Immissionsschutz, Bodenschutz, Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutz.“ 

Ab einem Abstand von ca. 80 m zur Trasseeachse wird der Anlagegrenzwert von 1μ Tesla 

eingehalten. Dieser ist für neue Anlagen, worunter auch eine Spannungserhöhung fällt, 

zwingend einzuhalten (Art. 15 NISV). Einzelne bestehende Wohngebäude innerhalb der 

Bauzone weisen zur bestehenden Leitung einen zu geringen Abstand auf. 

3.10.3 Belastete Standorte 

Der kantonale Altlastenkataster umfasst auf dem Gemeindegebiet von Fischbach-Göslikon 

4 Ablagerungsstandorte. Betriebsstandorte sind keine vorhanden. Die Ablagerungsstand-

Abbildung 22: Resultat der Lärmberechnung im Kreuzungsbereich der Kantonsstrassen 
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orte befinden sich im Rüssmättlibort (Kategorie gem. Art. 5 lit. 4a AltlV), sowie in Rüti und 

im Zelgli (beide Standorte Kategorie gem. Art. 5 lit. 4b AltlV). 

3.10.4 Hochwasserschutz 

 

Das Siedlungsgebiet von Fischbach-Göslikon liegt leicht erhöht zur Reuss und bleibt daher 

auch bei grossen Hochwasserereignissen weitestgehend von Gebäudeschäden verschont. 

Lediglich das Schützenhaus wird bei einem Extremereignis (EHQ, seltener als 300-jährli-

ches Ereignis) von der Reuss überschwemmt. Die dabei erwartete Fliesstiefe liegt zwischen 

0.25 m und 0.50 m.  

Die wenigen gefährdeten Flächen im Siedlungsgebiet sind entlang der Bäche und der eis-

zeitlichen Schmelzwasserrinne vorhanden, welche als “Notüberlauf“ für den Weiher Moos 

fungiert. Eine mittlere Gefährdung besteht für die Liegenschaften an der Zimmerrainstr. 8, 

10, 12 und 14. Auch für die Hofflächen des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs an der 

Abbildung 23: Gefahrenkarte Hochwasser, Fliesstiefen HQ100 (agis) 
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Fohlenweidstr. 2, der 2019 abgerissen wurde, besteht eine mittlere Gefährdung. Diese Flä-

chen befinden sich allerdings in der Landwirtschaftszone und ein Neubau an der Stelle des 

abgebrochenen Gebäudes ist ausgeschlossen. 

Für verschiedene weitere Liegenschaften besteht eine geringe Gefährdung. Dies betrifft 

Gebäude an der Grenzstrasse, der Schweielstrasse, der Unterdorfstrasse, dem Reuss-

blickweg, dem Lerchenweg sowie dem Kilchmattenweg. 

Bauzonen, welche über eine Gefährdung gemäss Gefahrenkarte verfügen, müssen mit ei-

ner Hochwassergefahrenzone in der kommunalen Nutzungsplanung überlagert werden.  

3.10.5 Störfallvorsorge 

Die 70 bar Erdgashochdruckleitung Staffelbach – Schlieren quert das Gemeindegebiet von 

Fischbach-Göslikon. Der Konsultationsbereich beträgt 100 Meter. 

 

Gemäss der Planungshilfe „Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge“ muss anläss-

lich der Nutzungsplanungsrevision geprüft werden, ob allfällige Anpassungen der Nut-

zungsplanung innerhalb des Konsultationsbereichs liegen und ob die Anpassungen eine 

Risikoveränderung zur Folge haben. 

In Fischbach-Göslikon liegt der Konsultationsbereich mehrheitlich ausserhalb des Bauge-

biets. Lediglich das südliche Siedlungsgebiet von Fischbach sowie einzelne Parzellen in 

der Egg und beim Schulhaus befinden sich innerhalb des Konsultationsbereichs. Eine In-

tensivierung der Nutzung ist in keinem dieser Gebiete vorgesehen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Anpassungen der Nutzungsplanung für die 

Störfallvorsorge keine Risikoveränderung zur Folge haben. In den betroffenen Wohnquar-

tieren ist - wenn überhaupt - nur eine geringe Erhöhung der Einwohnerdichte zu erwarten 

ist.  

Gemäss Planungshilfe ist somit keine weitere Koordination erforderlich. 

Abbildung 24: Erdgashochdruckleitung SWISSGAS mit Konsultationsbereich 100m (agis) 














































